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Artikel 24
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Arbeit. 

Er hat das Recht auf einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entsprechend den ge
sellschaftlichen Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation. Er hat das Recht 
auf Lohn nach Qualität und Quantität der Arbeit. Mann und Frau, Erwachsene und 
Jugendliche haben das Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung.

(2) Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflicht für jeden arbeits
fähigen Bürger. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden eine Einheit.

(3) Das Recht auf Arbeit wird gewährleistet
durch das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln; 
durch die sozialistische Planung und Leitung des gesellschaftlichen Reproduk
tionsprozesses;
durch das stetige und planmäßige Wachstum der sozialistischen Produktivkräfte 
und der Arbeitsproduktivität;
durch die konsequente Durchführung der wissenschaftlich-technischen Revolu
tion ;
durch ständige Bildung und Weiterbildung der Bürger und 
durch das einheitliche sozialistische Arbeitsrecht.

Artikel 25
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das gleiche Recht auf 

Bildung. Die Bildungsstätten stehen jedermann offen. Das einheitliche sozialistische 
Bildungssystem gewährleistet jedem Bürger eine kontinuierliche sozialistische Erzie
hung, Bildung und Weiterbildung.

(2) Die Deutsche Demokratische Republik sichert das Voranschreiten des Volkes zur 
sozialistischen Gemeinschaft allseitig gebildeter und harmonisch entwickelter Men
schen, die vom Geist des sozialistischen Patriotismus und Internationalismus durch
drungen sind und über eine hohe Allgemeinbildung und Spezialbildung verfügen.

(3) Alle Bürger haben das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben. Es erlangt 
unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution und der Erhö
hung der geistigen Anforderungen wachsende Bedeutung. Zur vollständigen Ausprä
gung der sozialistischen Persönlichkeit und zur wachsenden Befriedigung der kultu
rellen Interessen und Bedürfnisse wird die Teilnahme der Bürger am kulturellen 
Leben, an der Körperkultur und am Sport durch den Staat und die Gesellschaft ge
fördert.

(4) In der Deutschen Demokratischen Republik besteht allgemeine zehnjährige 
Oberschulpflicht, die durch den Besuch der zehnklassigen allgemeinbildenden poly
technischen Oberschule zu erfüllen ist. In bestimmten Fällen kann die Oberschul
bildung in den Einrichtungen der Berufsausbildung oder der Aus- und Weiterbildung 
der Werktätigen beendet werden. Alle Jugendlichen haben das Recht und die Pflicht, 
einen Beruf zu erlernen.

(5) Für Kinder und Erwachsene mit psychischen und physischen Schädigungen be
stehen Sonderschul- und -ausbildungseinrichtungen. m

(6) Die Lösung dieser Aufgaben wird durch den Staat und alle gesellschaftlichen 
Kräfte in gemeinsamer Bildungs- und Erziehungsarbeit gesichert.

Artikel 26

(1) Der Staat sichert die Möglichkeit des Übergangs zur nächsthöheren Bildungs
stufe bis zu den höchsten Bildungsstätten, den Universitäten und Hochschulen, ent
sprechend dem Leistungsprinzip, den gesellschaftlichen Erfordernissen und unter Be
rücksichtigung der sozialen Struktur der Bevölkerung.

(2) Es besteht Schulgeldfreiheit. Ausbildungsbeihilfen und Lernmittelfreiheit wer
den nach sozialen Gesichstpunkten gewährt.

(3) Direktstudenten an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen sind von Studien
gebühren befreit.

Stipendien und Studienbeihilfen werden nach sozialen Gesichtspunkten und nach 
Leistung gewährt.

Artikel 27 1

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, den 
Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. 
Dieses Recht wird durch kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis beschränkt. Niemand 
darf benachteiligt werden, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht.

(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens ist gewährleistet.


